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Begrindung

1. Anlass, Grundsatzziele und Zweck der Planung

1.1.

Die Gemeinde Mamming beabsichtigt, eine Anderung des rechtskréaftigen
Flachennutzungsplans im Parallelverfahren zur Deckblattanderung Nr. 3 des
Bebauungsplans ,Rosenau” durchzufuhren. Ziel ist die Umwidmung einer bislang als
Sondergebiet ,Kiesabbau, Kiesverarbeitung, Rohstoffzentrum® dargestellten Flache in
ein Gewerbegebiet (GE) im Sinne des § 8 BauNVO.

Die Anderung dient der planungsrechtlichen Vorbereitung und Absicherung einer
nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung, insbesondere der Erweiterung des
bestehenden Gewerbestandorts ,Rosenau’. Der kiinftige Bebauungsplan ,Rosenau
sieht in unmittelbarer Nahe zur Staatsstrale St 2074 die Ausweisung zweier
Gewerbeparzellen vor. Die Deckblattdnderung zum Flachennutzungsplan stellt die
notwendige Ubergeordnete Anpassung dar, um die Darstellungen des FNP mit den
beabsichtigten Zielen der verbindlichen Bauleitplanung in Einklang zu bringen.

Die Gemeinde Mamming reagiert mit dieser Planung auf einen deutlich erkennbaren
Bedarf an gewerblich nutzbaren Bauflachen. Hintergrund sind sowohl das anhaltende
Interesse ortsansassiger Betriebe an Erweiterungsmoglichkeiten als auch die stetig
steigenden Nachfragen von aulerhalb. Im Bereich der Flurnummern 2502/20, 2502/24,
2503/6 sowie angrenzender Teilflachen in der Gemarkung Mamming soll daher die
planungsrechtliche Grundlage fir eine geordnete gewerbliche Entwicklung geschaffen
werden.

Im Rahmen der vorbereitenden Planung wurden verschiedene Optionen hinsichtlich
Lage und ErschlieRbarkeit geprtft. Die untersuchte Flache eignet sich in besonderem
Male aufgrund ihrer unmittelbaren Lage an der St2074 sowie der sehr guten
Uberregionalen Verkehrsanbindung an die B20 und die A92.

Die Anderung des Flachennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemaR § 8 Abs. 3
Satz 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans ,Rosenau” (Deckblatt Nr. 3) und
schafft damit die erforderliche planungsrechtliche Grundlage fir die Realisierung des
Vorhabens.

Die geplante Ausweisung als Gewerbegebiet fugt sich stadtebaulich sinnvoll in die
bestehende Nutzungsstruktur ein und entspricht den Entwicklungszielen der Gemeinde
Mamming im regionalen Kontext der Planungsregion 13 (Landshut) im Regierungsbezirk
Niederbayern.

Beschreibung des Plangebiets

Die Gemeinde Mamming liegt im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau und
gehort zur Region Landshut (Planungsregion 13). Naturrdumlich ist das Gebiet dem
Unterbayerischen Hugelland zuzuordnen. Die Umgebung ist gepragt durch eine

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
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flachwellige Landschaft mit landwirtschaftlicher Pragung, punktuell durchsetzt mit
Geholzbestanden, Wegsdumen und kleineren wasserfihrenden Graben.

Das Plangebiet der vorliegenden Flachennutzungsplananderung befindet sich westlich
des Ortsteils Mammingerschwaigen, unmittelbar nérdlich der StaatsstralRe St 2074, mit
direkter Anbindung an das ubergeordnete Verkehrsnetz (B 20 und A 92). Das Areal
umfasst die Flurstiicke 2502/20, 2502/24, 2503/6 sowie Teile der Flurstiicke 2502/15,
2502/16, 2502/36, 2502/35, 2502/30, 2502/5 und 2731 — jeweils in der Gemarkung
Mamming — mit einer Gesamtflache von ca. 2,2 ha.

Das Gebiet liegt am stdlichen Rand eines bestehenden Gewerbegebiets und soll dieses
in sinnvoller Weise erweitern. Aktuell ist die Flache im Flachennutzungsplan als
Sondergebiet ,Kiesabbau, Kiesverarbeitung, Rohstoffzentrum® dargestellt. Die nun
vorgesehene Anderung dient der Anpassung an die beabsichtigte gewerbliche Nutzung
im Rahmen der Bauleitplanung. Ostlich an das Plangebiet grenzt ein Mischgebiet an,
das im Zuge der Planungen durch ein Trenngrin vom neu entstehenden
Gewerbeflache abgetrennt wird.

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete
des Regionalplans. Im ndrdlichen Abschnitt des Plangebietes liegt jedoch ein nach § 30
BNatSchG gesetzlich geschitztes Biotop, in das mit der geplanten Bebauung in
geringem Umfang eingegriffen wird. Der Eingriff wird durch entsprechende Mallhahmen
zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation begleitet, die im Rahmen des
Bebauungsplans sowie des landschaftspflegerischen Begleitplans definiert sind.

Gemal dem Bayerischen Denkmal-Atlas befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs
keine bekannten Bau- oder Bodendenkmaler. In der ndheren Umgebung sind jedoch
mehrere archaologische Fundstellen registriert (z. B. Siedlung vor- und
frihgeschichtlicher Zeitstellung, Romerstralle Landshut—Moos). Eine Ausdehnung
dieser Strukturen in das Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende
Funde sind im Rahmen der Erdarbeiten zu melden.

Im weiteren Umfeld des Plangebiets liegen keine europaischen Natura-2000-Gebiete.
Das nachste ausgewiesene Vogelschutzgebiet liegt rund 2 km nérdlich. Weitere
Schutzgebiete (z. B. Wasserschutzgebiete, FFH-Gebiete oder
Landschaftsschutzgebiete) sind im Umgriff der Planflache nicht vorhanden.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstralRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25
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1.2. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
1.2.1. Planerische Vorgaben und deren Beriicksichtigung
1.21.1. Aussagen des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP)

(Stand 01.06.2023/28.09.2007)

Die Gemeinde Mamming liegt geman Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms
Bayern (LEP) in der Planungsregion 13 — Landshut und zahlt zum allgemeinen
landlichen Raum. Die nachstgelegenen zentralen Orte sind die Stadt Dingolfing
(Oberzentrum) sowie Landau a. d. Isar (Mittelzentrum). Mamming selbst bernimmt als
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft grundlegende Versorgungs- und
Verwaltungsfunktionen fiir das Umland.

Im LEP wird die Starkung des landlichen Raums sowie die Sicherung wohnortnaher
Arbeitsplatze und die Forderung wirtschaftlicher Entwicklung als zentrale Zielsetzungen
hervorgehoben. Die geplante Ausweisung zusatzlicher Gewerbeflachen in Mamming
steht im Einklang mit diesen Zielen und tragt zur strukturellen Stabilisierung der Region
bei.

Die ErschlieBung erfolgt direkt Uber die Staatsstralle St 2074, wodurch eine gute
verkehrliche Anbindung gewabhrleistet ist. Das Vorhaben berihrt keine Ubergeordneten
Freiraumstrukturen oder Vorrangflachen im Sinne des LEP.

Fazit:

Im Bereich des Plangebietes bestehen keine einschrankenden Festlegungen oder
Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern, die dem Vorhaben
entgegenstehen. Die Planung stltzt die Ziele des LEP, insbesondere die Forderung der
wirtschaftlichen Entwicklung im landlichen Raum sowie die Nutzung vorhandener
Infrastruktur. Es werden keine gro3rdumig unzerschnittenen Freirdume Uberplant. Die
Planung erfolgt in Siedlungsnahe, unmittelbar angrenzend an bestehende
Gewerbeflachen.

1.21.2. Aussagen des Regionalplans
(Stand REP 22.04.2021, sofern nicht anders angegeben)

Die Gemeinde Mamming liegt im landlichen Teilraum der Region Landshut und gehort
zum Mittelbereich Landau a. d. Isar. Im Regionalplan Landshut (Region 13) ist die
Gemeinde dem Entwicklungsraum entlang der Achse Dingolfing — Landau a. d. Isar
zugeordnet. Die geplante Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets westlich von
Mammingerschwaigen starkt diesen Entwicklungsraum nachhaltig. Mit der Anderung
des Flachennutzungsplans und der damit verbundenen Erweiterung des bestehenden
Gewerbegebiets ,Rosenau” wird auf den nachgewiesenen Bedarf an gewerblichen

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
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Bauflachen reagiert. Die Planung unterstitzt das Ziel, wohnortnahe Arbeitsplatze zu
sichern und neue zu schaffen, und wirkt einer méglichen Abwanderung ortsansassiger
Betriebe entgegen.

Teil A — Uberfachliche Ziele

Die Region soll unter besonderer Bericksichtigung gleichwertiger Lebensverhaltnisse
nachhaltig entwickelt werden. Ein vorrangiges Ziel ist die Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplatzen, insbesondere im landlichen Raum. Die geplante Entwicklung
gewerblicher Nutzungen in Mamming steht im Einklang mit diesen Uberfachlichen
Zielsetzungen. Die Flachen werden siedlungsnah, verkehrlich gut angebunden und
landschaftsvertraglich entwickelt. Damit tragt das Vorhaben zur Starkung der
wirtschaftlichen Basis und zur stadtebaulichen Arrondierung des bestehenden
Gewerbestandorts bei.

. Leitbild

Die Regionalplanung verfolgt das Ziel, den landlichen Raum als eigenstandigen,
lebenswerten und wirtschaftlich tragfahigen Teilraum weiterzuentwickeln. Die geplante
Anderung des Flachennutzungsplans zur Erweiterung des Gewerbegebiets tragt zur
Sicherung regionaler Strukturen bei und nutzt vorhandene infrastrukturelle Potenziale.
Dabei wird auch auf die naturraumliche Einbindung und Okologische
Ausgleichsmallhahmen geachtet, u. a. durch den Erhalt pragender
Landschaftselemente wie eines Einzelbaums und die Berucksichtigung eines Biotops im
nordlichen Plangebiet.

Il. Raumstruktur

Die Entwicklung strukturstarker Achsen — wie Dingolfing — Landau a. d. Isar — wird im
Regionalplan ausdricklich unterstutzt. Die Lage des Plangebiets in unmittelbarer Nahe
zur Staatsstral’e St 2074 sowie zur B 20 und A 92 bietet optimale Voraussetzungen fir
eine funktionale und verkehrlich gut angebundene Gewerbeentwicklung. Eine enge
Verzahnung mit der bestehenden Gewerbestruktur in Mamming schafft Synergien, die
auch im Sinne interkommunaler Zusammenarbeit genutzt werden kénnen.

I1l. Zentrale Orte

Die Starkung des Mittelzentrums Landau a. d. Isar ist ein zentrales Ziel der
Regionalplanung. Die umliegenden Gemeinden — wie Mamming — sollen von dieser
Entwicklung profitieren. Die Ausweisung neuer Gewerbeflachen in direkter Ndhe zum
bestehenden Gewerbegebiet starkt die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der Gemeinde
und unterstitzt das Ziel, zentrale Versorgungsbereiche funktional zu erganzen. Die
Planung férdert zudem eine integrierte Entwicklung entlang der regionalen

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstralRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25
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Verkehrsachsen und trdgt zur Verbesserung der Versorgungslage und
Arbeitsplatzstruktur im Mittelbereich bei.

Teil B — Fachliche Ziele
I. Natur und Landschaft

Das geplante Gewerbegebiet liegt aulierhalb festgelegter Vorrang- oder
Vorbehaltsflachen im Sinne des Regionalplans. Ein gesetzlich geschiitztes Biotop im
ndrdlichen Plangebiet wird durch geeignete landschaftspflegerische Maflnahmen
kompensiert. Der Schutz 6kologisch wertvoller Strukturen — insbesondere Biotope und
landschaftsbildpragende Elemente — wurde in der Planung bericksichtigt.

. Siedlungswesen

Die Entwicklung erfolgt siedlungsnah, kompakt und flachensparend. Das Vorhaben stellt
eine stadtebaulich sinnvolle Erganzung des bestehenden Gewerbegebiets dar. Die
Anbindung an die bestehende ErschlieBungsstralle sowie die geplante Ost-West-
Verbindungsstrale sichern eine leistungsfahige interne Verkehrsfuhrung.

V. Wirtschaft

Die Planung starkt die wirtschaftliche Entwicklung der Region Landshut. Der Erweiterung
des Gewerbegebiets liegt ein konkreter Flachenbedarf zugrunde, der auf ortliche
Betriebe ebenso wie auf externe Nachfrage zurlckzufiihren ist. Die MaRnahme
unterstitzt mittelstdndische Strukturen und tragt zur Sicherung und Schaffung
wohnortnaher Arbeitsplatze bei.

VIII. Wasserwirtschaft

Das Plangebiet liegt innerhalb zweier Einzugsgebiete der o6ffentlichen
Wasserversorgung, jedoch aulerhalb festgesetzter Trinkwasserschutz- oder
Uberschwemmungsgebiete. Aufgrund der grundwassernahen Lage und der hohen
Bodendurchlassigkeit werden wasserwirtschaftliche Belange besonders berucksichtigt.
Die Planung sieht u. a. eine Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser,
sickerfahige Belage und eine Begrenzung der Versiegelung vor. Direkte Eingriffe in den
Grundwasserkorper sind nicht vorgesehen und ggf. genehmigungspflichtig. Insgesamt
tragt die Planung dem Schutz des Grundwassers angemessen Rechnung.

Fazit

Das Plangebiet liegt aullerhalb regionalplanerisch festgelegter Vorrang- oder
Vorbehaltsflachen. Die Planung unterstitzt die Ziele des Regionalplans Landshut in
vollem Umfang — insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung, eine kompakte
Siedlungsstruktur sowie den Schutz naturrdumlicher Strukturen. Durch geeignete
Mafnahmen wird die Umweltvertraglichkeit gesichert.
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1.2.1.3. Verfahrensart

Die vorliegende 18. Anderung des Flachennutzungsplans schafft die
planungsrechtlichen Voraussetzungen flr die im Parallelverfahren durch Deckblatt Nr. 3
vorgenommene Anderung des Bebauungsplans mit integriertem Griinordnungsplan
,Rosenau”

1.2.2. Ortliche Rahmenbedingungen
1.2.2.1. Flachennutzungsplan
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Abbildung 1: Auszug aus dem Fléchennutzungsplan der Gemeinde Mamming, 17.06.2025

Im aktuell wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Mamming ist der
Uberwiegende Teil des Geltungsbereichs als Sondergebiet ,Kiesabbau,
Kiesverarbeitung, Rohstoffzentrum® dargestellt.

Der Geltungsbereich liegt innerhalb dieses Sondergebiets, westlich des Ortsteils
Mammingerschwaigen, unmittelbar an der StaatsstralRe St 2074, mit direkter Anbindung
an das regionale und Uberregionale Verkehrsnetz (B 20, A 92).
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Teilbereiche des Geltungsbereichs befinden sich in und an Schutzgebieten, zudem
wurde ein gesetzlich geschutztes Biotop gemaf § 30 BNatSchG / Art. 16 BayNatSchG
im nérdlichen Abschnitt kartiert. Es handelt sich um ein artenreiches Extensivgrinland,
das durch die Planung beeintrachtigt wird und daher durch landschaftspflegerische
Malnahmen zu kompensieren ist.

Der noérdliche Planbereich ist darlber hinaus als Kkartierter Lebensraum mit
landschaftsbildpragenden  Einzelbdumen und Gehdlzstrukturen ausgewiesen.
Insbesondere ein markanter Einzelbaum im Westen des Plangebiets wurde im
Bebauungsplan ausdricklich als zu erhalten festgesetzt.

Zur planungsrechtlichen Umsetzung der gewerblichen Entwicklung und zur Schaffung
verbindlichen Baurechts ist eine Anderung des Flachennutzungsplans erforderlich, um
die Sondergebietsdarstellung aufzugeben und die geplanten Gewerbegebiete geman

§ 8 BauNVO darzustellen.

1.2.2.2. Umweltvertraglichkeitspriifung

Far die vorliegende Planung ist keine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erforderlich,
da die gesetzlichen Schwellenwerte nicht dberschritten werden. Den
umweltschitzenden Belangen gemal} § 1a BauGB wird im Rahmen der Umweltprifung
nach § 2 Abs. 4 BauGB Rechnung getragen.

1.2.2.3. Gutachten und Untersuchungen

Nach umfassender Abstimmung mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau wurde entschieden,
das Thema Artenschutzrechtliche Untersuchungen im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung
vorzugehen, da eine spezifische artenschutzrechtliche Prifung (saP) aufgrund der
fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr fristgerecht durchgefihrt werden konnte. Diese
Vorgehensweise dient dem Zweck, samtliche potenziellen Umweltrisiken unter
Berticksichtigung der ungulnstigsten Annahmen zu identifizieren und durch entsprechende
Schutzmalnahmen praventiv zu adressieren.

Im Anschluss und vom Bauleitplanverfahren unabhangig ist es méglich eine ordnungsgemafe
artenschutzrechtliche Prifung (SaP) gemal den geltenden Vorschriften durchzuflhren.
Sollten die tatsachlichen Auswirkungen im Rahmen dieser Prufung signifikant geringer
ausfallen als in der Worst-Case-Betrachtung angenommen, koénnen die urspringlich
festgelegten artenschutzrechtlichen MalRnahmen durch ein Deckblatt modifiziert oder reduziert
werden, um den tatsachlichen Verhaltnissen gerecht zu werden.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
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1.3. Angaben zum Planungsgebiet

1.3.1. Raumliche Lage und Begrenzung

Das Planungsgebiet befindet sich westlich des Ortsteils Mammingerschwaigen, in der
Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau. Es liegt unmittelbar nordlich der
Staatsstralle St 2074 und schlief3t sich an das bestehende Gewerbegebiet an.

Die Gemeinde Mamming gehort zur Region Landshut (Region 13) im Regierungsbezirk
Niederbayern. Die Flache liegt strategisch gunstig in unmittelbarer Nahe zur
Bundesstralle B 20 sowie zur Autobahn A 92, wodurch eine gute regionale und
Uberregionale Erreichbarkeit gewahrleistet ist.

Im Zuge der Anderung des Bebauungsplans ,Rosenau“ (Deckblatt Nr. 3) sollen
zusatzliche Gewerbeflachen ausgewiesen werden. Das Gebiet umfasst folgende
Flurnummern der Gemarkung Mamming:

2502/20, 2502/24, 2503/6,
sowie Teilflurnummern:
2502/15, 2502/16, 2502/36, 2502/35, 2502/30, 2502/5, 2731.

Die Plangebietsflache umfasst etwa 2,2 ha und befindet sich auf einer Hohe von ca.
347 m Uber NHN.

Begrenzung des Geltungsbereichs:

Im Westen: bestehende Erschlieungsstralie und Gewerbeflachen,

im Norden: kartiertes, gesetzlich geschiitztes Biotop mit Gehdlzstrukturen,
im Osten: Mischgebiet mit Wohnbebauung, sowie landwirtschaftlich
genutzte Flachen,

im Siden: Staatsstralle St 2074 sowie strallenbegleitendes Griinland.

Der Geltungsbereich ist Uberwiegend durch gewerblich gepragte Nutzungen,
landwirtschaftliche Flachen und 6kologisch wertvolle Gehdlzbestande strukturiert.

1.3.2. Verkehrsanbindung

Das Plangebiet flir das Gewerbegebiet ,Rosenau® liegt unmittelbar an der Staatsstralle
St 2074, die eine direkte Verbindung zwischen Mamming, Landau a. d. Isar und
Dingolfing herstellt. Die ErschlieBung des Gebiets erfolgt Uber eine bereits ausgebaute
Nord-Sid-Erschlielungsstralle, die das bestehende Gewerbegebiet durchquert. Far
den neu hinzugekommenen Bereich GE 2 wird zusatzlich eine Ost-West-
Verbindungsstralie geschaffen.

Zur verkehrlichen Anbindung an die Staatsstral3e wird eine Linksabbiegespur errichtet,
die eine sichere und leistungsfahige Einfahrt in das Gebiet gewahrleistet. Die MalRnahme

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
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erfolgt in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Landshut und entspricht den gultigen
Richtlinien fur die Anlage von Landstraflen (RAL) sowie den Empfehlungen fur
Verkehrsanlagen in Bauleitplanen (EVB).

Die Bundesstralle B 20 sowie die Autobahn A 92 (Anschlussstelle Dingolfing-West) sind
Uber die St 2074 innerhalb weniger Fahrminuten erreichbar. Dadurch besteht eine sehr
gute regionale und Uberregionale Verkehrsanbindung.

Die nachstgelegene Bahnstation befindet sich in Landau a. d. Isar an der Strecke
Landshut—Plattling und ist sowohl fir den Personen- als auch den Guterverkehr von
Bedeutung.

1.3.3. Infrastruktur

Die Gemeinde Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau gehért zur Region Landshut
(Region 13) im Regierungsbezirk Niederbayern. Sie nimmt innerhalb der
Verwaltungsgemeinschaft Mamming eine zentrale Rolle ein und ist durch ihre Nahe zu
den Mittelzentren Dingolfing und Landau a. d. Isar gut in das regionale Versorgungsnetz
eingebunden.

Die Grundversorgung der Bevdlkerung ist durch Kindertageseinrichtungen, eine
Grundschule, medizinische Dienste, Nahversorgung und vielfaltige Vereinsstrukturen
sichergestellt. Weiterfihrende Schulen, kulturelle Einrichtungen sowie spezielle soziale
und medizinische Angebote befinden sich im direkten Umkreis.

Die Gemeinde ist Uber die Staatsstrale St 2074 verkehrlich gut angebunden. Uber diese
bestehen schnelle Verbindungen zur Bundesstralte B 20 und zur Bundesautobahn A 92,
was sowohl fir den Personen- als auch den Guterverkehr eine hohe Standortqualitat
bedeutet. Eine Bahnstation mit Anschluss an die Linie Landshut—Plattling befindet sich
in Landau a. d. lsar.

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets ist technisch gesichert. Die Wasserversorgung
erfolgt Uber den Wasserzweckverband Mallersdorf, die Stromversorgung Uber das Netz
der Bayernwerk Netz GmbH. Die Abfallentsorgung Ubernimmt  der
Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn. Fir die Regenwasserbewirtschaftung sind Ruckhalte-
und Versickerungsanlagen vorgesehen, die in das Planungskonzept integriert wurden.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
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1.4. Zu beriicksichtigende Belange gemaR § 1 Absatz 6 BauGB

Gemal § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die 6ffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen. Fuir die
vorliegende Anderung des Flachennutzungsplans ergeben sich unter Beriicksichtigung
des parallelen Deckblattverfahrens zum Bebauungsplan ,Rosenau” (Deckblatt Nr. 3)
folgende Abwagungsergebnisse:

e Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie Sicherheit der Bevolkerung
o Siehe Kapitel ,Mensch / Immissionen® im zugehoérigen Umweltbericht.
Belastungen werden durch Festsetzungen im Bebauungsplan minimiert.

o Wohnbedirfnisse, Eigentumsbildung, Sozialstruktur, kostensparendes Bauen,
Bevolkerungsentwicklung
o Mit der Planung wird zusatzlicher gewerblich nutzbarer Raum
bereitgestellt, der auf eine konkrete Nachfrage oértlicher Betriebe
reagiert. Ziel ist die Sicherung und Schaffung von Arbeits- und
Ausbildungsplatzen, wodurch auch die soziale Infrastruktur der
Gemeinde gestarkt wird.

e Soziale und kulturelle Bedurfnisse sowie Belange von Bildung, Freizeit,
Erholung, Gleichstellung
o Negative Auswirkungen auf spezifische Bevolkerungsgruppen sind nicht
zu erwarten. Bei entsprechender Eingriinung (siehe Grinordnung im
Bebauungsplan) bestehen keine negativen Auswirkungen auf Freizeit-
oder Erholungsnutzungen.

¢ Erhalt und Entwicklung von Ortsteilen, zentralen Versorgungsbereichen
o Die Erweiterung gewerblicher Strukturen westlich von
Mammingerschwaigen starkt die bestehende wirtschaftliche Infrastruktur
und tragt zur ausgewogenen Ortsentwicklung bei.

e Baukultur, Denkmalschutz, Orts- und Landschaftsbild
o Im Geltungsbereich befindet sich kein Bau- oder Bodendenkmal.
Gesetzlich geschitzte Bodendenkmaler liegen im naheren Umfeld
aullerhalb des Plangebiets. Gestalterische Eingriffe werden durch
grinordnerische Maflhahmen gemildert.

e Erfordernisse der Kirchen und Religionsgemeinschaften
o Fur die vorliegende Planung nicht relevant.

e Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftspflege
o Siehe Umweltbericht zur Flachennutzungsplananderung sowie
Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Rosenau. Schutzgter wie Biotope
und Einzelbaume wurden bei der Abgrenzung und Planung
berlcksichtigt.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstralRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25



Begriindung 25.11.2025
Deckblattanderung FNP Nr. 18 ,Rosenau”
Gemeinde Mamming 13

¢ Wirtschaftliche Belange, insbesondere Mittelstand und Versorgung
o Durch die Erweiterung der Gewerbeflachen wird der Wirtschaftsstandort
Mamming gestarkt und die Entwicklung mittelstandischer Betriebe
ermoglicht.

e Land- und Forstwirtschaft
o Die in Anspruch genommenen Flachen bestehen tiberwiegend aus
Grinland, das teilweise als gesetzlich geschiitztes Biotop nach § 30
BNatSchG ausgewiesen ist.
Die Umgebung bleibt weiterhin landwirtschaftlich gepragt. Entsprechend
ist auch kunftig mit ortsublichen landwirtschaftlichen Immissionen wie
Larm, Staub oder Gerlchen zu rechnen.

e Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen
o Die MaRnahme tragt zur Sicherung bestehender und zur Schaffung
neuer Arbeitsplatze bei und starkt damit die lokale
Beschaftigungsstruktur.

e Post- und Telekommunikationswesen
o Fur die Planung nicht relevant.

e Energie- und Wasserversorgung, Versorgungssicherheit
o Die technische Versorgung ist sichergestellt. Strom-, Wasser- und
Abwasserleitungen werden im Zuge der ErschlieBung beriicksichtigt.
Keine negativen Auswirkungen sind zu erwarten.

e Sicherung von Rohstoffvorkommen
o Im Geltungsbereich bestehen keine ausgewiesenen Vorrang- oder
Vorbehaltsflachen fir Rohstoffsicherung.

e Verkehr, Mobilitat, 6ffentlicher Nahverkehr, nicht motorisierter Verkehr

o Durch die Anbindung an die Staatsstralle St 2074 sowie die Nahe zu
B 20 und A 92 besteht eine sehr gute verkehrliche ErschlieBung. Die
interne Anbindung des Plangebiets erfolgt Gber neu geschaffene
ErschlieRungsstralien.
Zur verkehrssicheren Anbindung wird im Zuge der Planung eine
Linksabbiegespur auf der Staatsstral’e St 2074 errichtet. Diese
Maflinahme verbessert die Leistungsfahigkeit und Sicherheit der Zufahrt
zum Gewerbegebiet.
Ein maRig erhdhtes Verkehrsaufkommen durch Beschaftigte, Besucher-
und Lieferverkehr ist zu erwarten, bewegt sich jedoch im Rahmen der
verkehrlichen Leistungsfahigkeit.

e Verteidigung, Zivilschutz, Nachnutzung militarischer Liegenschaften
o Keine Relevanz fur die vorliegende Planung.
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e Stadtebauliche Entwicklungskonzepte
o Ein spezifisches stadtebauliches Entwicklungskonzept flr das Gebiet
liegt nicht vor. Die Planung erfolgt jedoch im Einklang mit den
Ubergeordneten Entwicklungszielen der Gemeinde Mamming.

¢ Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge
o Das Plangebiet liegt auRerhalb festgesetzter
Uberschwemmungsbereiche. Es handelt sich um einen wassersensiblen
Bereich, weshalb auf flachenschonendes Regenwassermanagement
geachtet wird.

e Belange von Gefliichteten oder Asylsuchenden
o Nicht direkt betroffen. Die Schaffung von Arbeitsplatzen kann jedoch
mittelbar positive Effekte auf Integrationschancen haben.

e Versorgung mit Griin- und Freiflachen
o Grunflachen sind in der Planung durch Festsetzungen zur Grinordnung
gesichert. Ein landschaftlicher Ubergang zur StraRRe sowie
Biotopvernetzungen sind Teil des Konzepts.
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Umweltbericht

2. Einleitung

Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Anderung des Baugesetzbuches muss bei
der Aufstellung von Bauleitplanen gemal § 2 Abs. 4 BauGB fir die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprifung
durchgefihrt  werden. Dabei sind die  voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu
bewerten. Dieser Umweltbericht ist gemal § 2a BauGB der Begrindung zur
Bauleitplanung als gesonderter Teil beizufiigen.

Durch die vorliegende Planung ist ein Eingriff in Natur und Landschaft gemaR § 1a
BauGB und § 15 BNatSchG gegeben. Die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes
beziehungsweise des Landschaftsbildes wird dadurch beeintrachtigt.

Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird nach Vorgaben des Leitfadens des
Bayerischen Staatsministeriums fur Landesentwicklung und Umweltfragen in den
nachfolgenden Planungen Uberprift und durchgefihrt. Die Auswirkungen der Planung
auf Natur und Landschaft bzw. auf andere Schutzguter werden geprift und Aussagen
zu Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaflnahmen getroffen.

In der vorliegenden Anderung des Flachennutzungsplans zur Erméglichung der
Deckblattanderung Nr. 3 des Bebauungsplans ,Rosenau” werden nur die wesentlichen
Aussagen dargestellt. Eine detaillierte Abwagung der Schutzgtiter und die Ermittlung des
Ausgleichsbedarfs erfolgen im Rahmen des parallel durchgeflihrten Verfahrens zur
Anderung des Bebauungsplans mit integriertem Griinordnungsplan ,Rosenau*.

Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren je nach Kenntnisstand erganzt und
fortgeschrieben.

2.1.1. Planerische Vorgaben und deren Beriicksichtigung

2.1.1.1. Aussagen des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP)
(s. Kap. 1.2.1.1)

2.1.1.2. Aussagen des Regionalplans
(s. Kap. 1.2.1.2)
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2.1.1.3. Vorgehensweise bei der Durchfiihrung der Umweltpriifung

Merkmal Betroffenheit Erhebliche
jalnein Auswirkungen
FFH-Gebiet Nein Nein
SPA Gebiet Nein Nein
Naturschutzgebiet Nein Nein
Naturdenkmal Nein Nein
Landschaftsschutzgebiet Nein Nein
geschitzte Nein Nein

Landschaftsbestandteile

geschitzte Biotope Ja, im nérdlichen Bereich | Ja, dennoch vertraglich
des Geltungsbereichs durch entsprechende
AusgleichsmalRnahmen

Uberschwemmungsgebiete | Nein Nein
Wasserschutzgebiete Nein Nein
sonstige Nein Nein

Schutzausweisung

Denkmalschutz / Nein Nein
Bodendenkmaler

Immissionsschutz Nein Nein

2.2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umwelt

2.2.1. Beschreibung der Umweltpriifung
2.2.1.1. Raumliche und inhaltliche Abgrenzung

Die Umweltprifung bezieht sich auf das Gebiet der geplanten Anderung des
Flachennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans ,Rosenau®, Deckblatt Nr. 3, in
der Gemeinde Mamming. Die Prufung erfasst ausschlie8lich den Geltungsbereich der
geplanten Flachennutzungsplananderung sowie die direkt angrenzenden Bereiche, die
in ihrer 6kologischen Funktion durch die Planung betroffen sein kdnnten.
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2.2.1.2. Angewandte Untersuchungsmethoden
Der Umweltbericht wurde methodisch wie folgt aufgebaut:

Die Standortuntersuchung erfolgt auf Basis der aktuellen Darstellungen im
Flachennutzungsplan der Gemeinde Mamming. Die Bestandsaufnahme der
umweltrelevanten  Schutzglter basiert auf den Informationen aus dem
Flachennutzungsplan, den Ergebnissen der Ubergeordneten Planungsebenen -
insbesondere dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan
der Region 13 (Landshut) — sowie einer ortsbezogenen Priifung durch Begehungen im
Mai und Juni 2025.

221.3. Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislicken bei der
Datenerhebung

Die Bewertung erfolgt nach Unterscheidung 3er Stufen:
Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

Dabei ist die Ausgleichbarkeit ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht
ausgleichbarer Auswirkungen wird als hoch eingestuft. Schwierigkeiten bei der
Datenerhebung sind bisher nicht aufgetreten. Kenntnisliicken sind aus derzeitiger Sicht
nicht vorhanden.

22.2. Bestandsaufnahme, Bewertung und Beschreibung der
Umweltauswirkungen der Planung auf Schutzgiiter gem. § 2 Absatz 1
UVPG
2.2.2.1. Schutzgut Flache

Bestand:

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches 2017 wurde das Schutzgut Flache als
eigenstandiger Umweltbelang aufgenommen. Gemal § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund
und Boden sparsam und schonend umzugehen. Die Inanspruchnahme neuer Flachen
soll auf das notwendige Mall begrenzt werden, wobei Innenentwicklung,
Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung Vorrang haben.

Bewertung / Planung:

Eine vertiefte Betrachtung des Schutzguts Flache erfolgt im Umweltbericht zum parallel
durchgefiihrten Verfahren zur Anderung des Bebauungsplans ,Rosenau“ (Deckblatt
Nr. 3).
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Fur die Auswahl und Begriindung des Planungsgebiets sprechen insbesondere folgende
Faktoren:

o Verfugbarkeit geeigneter Flachen:
Im Bereich westlich von Mammingerschwaigen steht eine ausreichend grol3e,
zusammenhangende Entwicklungsflache zur Verfligung, deren Realisierung durch einen
privaten Investor erfolgt. Die Gemeinde Mamming unterstitzt das Vorhaben im Rahmen
der planungsrechtlichen Verfahren. Die Flachen sind kurzfristig erschlief3bar und aufgrund
der Lage und Vorpragung fur eine gewerbliche Nutzung besonders geeignet.

¢ Anbindung an bestehende Infrastruktur:
Der Standort liegt direkt an der Staatsstralle St 2074. Die technische
Erschlieung (Verkehr, Wasser, Abwasser, Energieversorgung) ist auf
kurzem Wege maglich.

e Funktionale Erweiterung:
Die geplante Anderung ergéanzt das bestehende Gewerbegebiet ,Rosenau®
sinnvoll. Die Verbindung bestehender und geplanter Flachen starkt die
wirtschaftsstrukturelle Entwicklung des Gemeindegebiets.

e Trennungsgrundsatz zur Wohnbebauung:
Die Lage des Plangebiets gewahrleistet einen ausreichenden Abstand zur
nachstgelegenen Wohnnutzung im Ortsteil Rosenau. Damit wird dem
Trennungsgrundsatz gemaf § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in vollem
Umfang Rechnung getragen.
Zusatzlich wird im 6stlichen Randbereich des Plangebiets eine extensive
Ausgleichsflache gesichert, die sowohl der 6kologischen Aufwertung als auch der
raumlichen Trennung zwischen Gewerbegebiet und angrenzender Wohnbebauung dient.
Diese gringepragte Pufferzone tragt wesentlich zur Konfliktvermeidung bei.

e Gute verkehrliche Lage:
Die Nahe zur B 20, zur A 92 und zum Wirtschaftsraum Dingolfing—Landau bietet optimale
Standortbedingungen.

¢ Keine Konflikte mit Gbergeordnetem Natur- oder Raumordnungsschutz: Das
Gebiet liegt auBerhalb festgesetzter Uberschwemmungsflachen, oder Vorrang-
/Vorbehaltsgebiete laut Regionalplan.

Ausschlussgriinde fur Alternativflachen:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden potenzielle innerortliche
Alternativflachen untersucht und aus folgenden Griinden ausgeschlossen:

¢ Flachen stehen aufgrund der Eigentumsverhaltnisse nicht zur Verfigung
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Lage in sensiblen Bereichen (z. B. Gehdlzbiotope nach § 39 BNatSchG / Art. 16
BayNatSchG)

Geringe FlachengrofRe, unzureichende ErschlieRbarkeit

Schutzwirdige innerdrtliche Grin- und Freiflachen

Starkere verkehrliche Belastung bei Alternativstandorten

Auseinandersetzung mit dem westlich gelegenen Gewerbegebiet als Alternativflache:

Im Rahmen der Standortalternativenprifung wurde das ca. 2,8 ha grolRe, im rechtskraftigen
Bebauungsplan ,Rosenau-Abbauplan” bereits als Gewerbegebiet ausgewiesene, jedoch
unbebaute Areal westlich des Betriebsgelandes der Fa. Karl Mossandl GmbH & Co. KG
(Flurnummern 2595, 2501/5, 2594/3, 2594/4 und 4707 Teilflache, Gemarkung Mamming)
eingehend gepruft.

Diese Flache steht als Alternativstandort flr die vorliegende Planung aus folgenden gewichtigen
Grinden nicht zur Verfligung:

1.

Konkrete Nutzungsabsicht und funktionale Zuordnung:

Die westliche Gewerbeflache ist fur eine betriebliche Erweiterung der ansassigen Fa. Karl
Mossandl GmbH & Co. KG vorgesehen. Mittlerweile liegt eine konkrete Anfrage auf
Gewerbeflache eines anderen Unternehmens vor, welche die Inanspruchnahme dieser
Flachen laut Stellungnahme der Regierung von Niederbayern erforderlich machen wurde.
Es liegen allerdings zahlreiche Grlinde vor, die flr den Erhalt als Vorbehaltsflache fir die
Firma Mossandl sprechen. Die funktionale Verknipfung mit dem bestehenden
Betriebsgelande ist dabei von entscheidender Bedeutung, insbesondere aufgrund der
Méglichkeit zur Nutzung vorhandener Infrastruktur und Synergieeffekte.

Nutzung vorhandener Energieressourcen (Nachhaltigkeit):

Auf dem Betriebsgelande der Fa. Mossandl wurde 2023 ein Heizkraftwerk in Betrieb
genommen, das primar der Sandtrocknung flir die Fertigzementherstellung dient. Nach
Abschluss dieses Prozesses verbleibt erhebliche, bislang ungenutzte Energiekapazitat.
Aus Grunden der Ressourceneffizienz und des Klimaschutzes ist die Ansiedlung
energieintensiver Betriebe in unmittelbarer Nahe zu diesem Kraftwerk 6kologisch und
wirtschaftlich geboten. Die westliche Gewerbeflache liegt in direkter raumlicher Nahe zum
Kraftwerk und ermdglicht eine Nutzung dieser Abwarme ohne aufwendige Fernleitungen.
Diese nachhaltige Energienutzung entspricht den Zielen des Klimaschutzgesetzes und
der Bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Realisierung eine Lageflache wie Sie im
Rahmen des Bebauungsplans angestrebt wird scheint aus diesen energetischen
Synergieeffekten nicht sinnvoll!

Mangelhafte ErschlieBungssituation der Alternativflache:

Die verkehrliche ErschlieBung der westlichen Gewerbeflache ist derzeit nicht hinreichend
ausgebaut und besteht zum Teil aus unbefestigten Schotterwegen. Eine vollstandige
NeuerschlieBung ware mit erheblichem finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden.
Eine ErschlieBung Uber das Werksgeldande der Fa. Mossandl st aus
betriebsorganisatorischen Grinden nicht darstellbar, solange es sich um eine
Ansiedelung einer fremden Firma handelt, da dadurch interne Betriebsablaufe gestért und
Haftungsfragen bezlglich des Fremdverkehrs auf Privatgelande aufgeworfen wiirden. Bei
Realisierung der Flache durch die Firma Mossandl besteht die Mdglichkeit die Flache
Uber betriebsinterne Wege zu erschiefen und die Aufwendige Neuerschliefung zu
umgehen.
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4. Spezifische Standorteignung fiir die geplante Nutzung:
Das nun zur Planung anstehende Gebiet, wie derzeit im Bebauungsplan vorgesehen, ist
fur die beabsichtigte Nutzung als Lagerflache fur den Landkreis Dingolfing-Landau aus
folgenden Grinden optimal geeignet:

e Optimale Verkehrsanbindung:

Die direkte Anbindung an die Staatsstralle St 2074 Uber die bereits bestehende,
leistungsfahige Zufahrt zum Betriebsgelande der Fa. Mossandl ermoglicht eine
gebundelte Verkehrsfuhrung. Im Zuge der Planung wird eine seit langem von der
offentlichen Hand geforderte Linksabbiegespur errichtet, die zu einer erheblichen
Verbesserung der Verkehrssicherheit fihrt. Eine zweite Ableitung des
Schwerlastverkehrs nur ca. 300 m westlich (zur ErschlieRung der westliche gelegenen
Gewerbeflache) wirde den Verkehrsfluss auf der St 2074 deutlich verschlechtern und
ist verkehrsplanerisch nicht anzustreben.

¢ Synergieeffekte mit bestehenden Recyclingbetrieben:
Die unmittelbare Nahe zu genehmigten Recyclingbetrieben (Baustoff- und
Asphaltrecycling) ermoglicht kurze Transportwege fir die Aufbereitung und
Wiederverwertung der zu lagernden Materialien (StralRenkehricht, Aushubmaterial,
Frasgut). Dies entspricht den Grundsatzen der Kreislaufwirtschaft und minimiert
Transportemissionen, sowie Fahrbewegungen auf der St 2074.

e Zentrale Lage im Landkreis:
Die zentrale und kombinierte Lage gewahrleistet kurze, wirtschaftliche Anfahrtswege
aus allen Teilen des Landkreises und optimiert damit die logistischen Ablaufe der
kommunalen Abfallwirtschaft.

5. Unterschiedliche Nutzungsanforderungen:
Die fur die westliche Flache vorgesehene gewerbliche Nutzung der Firma Mossandl
(Betriebserweiterung mit voraussichtlich energieintensiven Produktionsprozessen) und die
im aktuellen Plangebiet beabsichtigte Nutzung (Lagerflache fir kommunale Zwecke mit
geringem Schmutzwasseranfall und hohem Schwerlastverkehrsaufkommen) stellen
grundlegend unterschiedliche Anforderungen an Standort, ErschlieBung und Infrastruktur.
Ein funktionaler Austausch der Standorte ist daher nicht sachgerecht.

Fazit:

Unter Berilcksichtigung der konkreten Nutzungsabsichten, der unterschiedlichen funktionalen
Anforderungen, der mangelhaften ErschlieRung der Alternativflache sowie der erheblichen
Synergieeffekte und dkologischen Vorteile des gewahlten Standorts ist die Inanspruchnahme der
westlichen Gewerbeflache fir die vorliegende Planung weder funktional zweckmalig noch
wirtschaftlich vertretbar. Die westliche Gewerbeflache bleibt fir die betriebliche Entwicklung der
Fa. Mossandl erhalten und dient damit der Bestandssicherung und -entwicklung des ansassigen
Gewerbes. Der gewahlte Standort stellt unter Abwagung aller relevanten Belange die
stadtebaulich, verkehrstechnisch und 6kologisch optimale Losung dar.

Die Planung entspricht damit dem Grundsatz der vorrangigen Innenentwicklung nach LEP 3.2, da
die westliche Gewerbeflache einer konkret begriindeten betrieblichen Nutzung vorbehalten bleibt
und fur die aktuell geplante Nutzung aus den dargelegten Grinden nicht zur Verfiigung steht.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstraRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25



Begriindung 25.11.2025
Deckblattanderung FNP Nr. 18 ,Rosenau”
Gemeinde Mamming 21

Planungsrechtliche Anpassung der westlichen Gewerbeflache:

Um den landesplanerischen Anforderungen zur Reduzierung von Gewerbeflachenvorraten im
Flachennutzungsplan Rechnung zu tragen und die funktionale Zuordnung der westlichen
Flache zur beabsichtigten betrieblichen Erweiterung rechtlich praziser abzubilden, hat sich die
Fa. Karl Mossandl GmbH & Co. KG nach Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern
bereit erklart, die ca. 2,8 ha groRe westliche Gewerbeflache in einem separaten
Bauleitplanverfahren bauleitplanungsrechtlich in ein Sondergebiet (SO) umzuwandeln. Durch
diese Umwidmung wird die Flache konkret auf die spezifische betriebliche Nutzung und
Entwicklung des ansassigen Unternehmens zugeschnitten, wodurch einerseits die
allgemeinen Gewerbeflachenreserven im Gemeindegebiet reduziert und andererseits die
funktionale Bindung an den Bestandsbetrieb planungsrechtlich gesichert werden. Diese
Vorgehensweise entspricht den Zielsetzungen einer nachhaltigen, bedarfsorientierten
Flachennutzungsplanung gemald LEP 32 und wurde von der hdheren
Landesplanungsbehdrde ausdriicklich beflrwortet.

Beitrag zur Regionalentwicklung:

Die Planung tragt zur funktionalen Starkung des landlichen Raums bei. Sie unterstutzt
die Zielsetzung des Regionalplans fir die Region Landshut, Gewerbestandorte
bedarfsgerecht zu entwickeln und gleichzeitig siedlungsstrukturelle Kontinuitat zu
sichern.

MafRnahmen zur Flachenschonung:

Im Bebauungsplan werden eine maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ) sowie
Festsetzungen zur Begrinung, Entsiegelung und Wasserriickhaltung getroffen. Diese
tragen dazu bei, die Versiegelung auf das notwendige Mal} zu begrenzen.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt | Anlagenbedingt | Betriebsbedingt | Zusammenfassung

Flache Gering Mittel Gering/Mittel Mittel

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind unter Berucksichtigung der geplanten
Ausgleichsmalinahmen und der Lage aulRerhalb sensibler Schutzraume insgesamt als
mittel erheblich zu bewerten.
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2.2.2.2. Schutzgut Mensch / Inmissionen

Bestand:
Im Plangebiet bestehen bereits mehrere Quellen immissionswirksamer Einflisse,
insbesondere Larm, Licht, Staub, Abgase und Gertiche.

Diese resultieren aus:
¢ dem angrenzenden bestehenden Gewerbegebiet ,Rosenau’,
e derunmittelbar sidlich angrenzenden Staatsstral’e St 2074,
e der landwirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet und in der Umgebung.

Die  Emissionen  betreffen vor allem  Verkehrsgerausche, gewerbliche
Betriebsgerausche, Lichtimmissionen sowie landwirtschaftlich bedingte Staub- und
Geruchseintrage. Temporare Geruchsbelastungen treten insbesondere wahrend
saisonaler Bewirtschaftungsphasen auf.

Die Flache weist keine offentliche Erholungsfunktion auf. Der nachste sensible
Nutzungsbereich (Wohnbebauung) liegt in ausreichendem Abstand auflerhalb des
direkten Einflussbereichs der Planung.

Bewertung / Planung:

¢ Im Planungsgebiet und seiner Umgebung ist auch kinftig mit ortstiblichen
Immissionen aus der Landwirtschaft (Larm, Staub, Geruch) zu rechnen. Dies gilt
auch fur die kiunftig zuldssige gewerbliche Nutzung. Fir Gewerbegebiete in
Randlage sind solche Immissionen grundsatzlich hinzunehmen, insbesondere
unter Berlcksichtigung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG.

¢ Die Planung fuhrt zur Neuansiedlung gewerblicher Betriebe, wodurch zusatzliche
Emissionsquellen wie Larm, Licht, Staub und potenziell Luftschadstoffe
entstehen kdnnen.

e Die Anordnung und Ausrichtung der Bauflachen, die Begriinung entlang der
Grundstucksgrenzen sowie die Festsetzung emissionsmindernder Ma3nahmen
im Bebauungsplan (z. B. Betriebszeiten, Begrenzung der GRZ, Abstandsflachen)
dienen dazu, die Belastung fir Mensch und Umwelt auf ein vertragliches Maf3 zu
begrenzen.

¢ Durch die Bundelung der gewerblichen Nutzungen in direkter Nachbarschaft zu
bereits bestehenden Gewerbeflachen wird eine konfliktfreie stadtebauliche
Entwicklung unterstutzt.

Insgesamt ist bei Einhaltung der technischen, baulichen und betrieblichen Vorgaben
sowie durch landschaftsplanerische MaRnahmen nicht mit gesundheitlich relevanten
Beeintrachtigungen flr die Bevodlkerung zu rechnen.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt |Anlagenbedingt|Betriebsbedingt| Zusammenfassung

Mensch/Immission | gering mittel mittel mittel / vertraglich
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2.2.2.3. Schutzgut Arten und Lebensraume

Bestand:

Das Plangebiet befindet sich westlich des Ortsteils Mammingerschwaigen und besteht
aus unversiegeltem, extensiv genutztem Grinland. Innerhalb des Geltungsbereichs ist
ein gesetzlich geschuitztes Biotop gemal® § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG
vorhanden:

Biotop-Nr. 7341-1149 — [Extensivwiese in der Rosenau*

Biotoptyp: GE6510 (artenreiches Extensivgrinland), Flache: 0,1832 ha,
Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie: 6510

Bewertung: B (gut erhalten), Kartierung zuletzt am 02.10.2014

Der Biotopbereich ist artenreich ausgebildet und weist typische Bestandsbildner wie
Aufrechte Trespe, Wiesen-Salbei, Hornklee, Wiesen-Flockenblume und Margerite auf.
Die Flache erflllt hohe Wertigkeiten in Bezug auf Biodiversitat, Strukturreichtum und
Okologische Konnektivitat im Isartal.

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich zusatzlich ein landschaftspragender
Einzelbaum, der erhalten bleibt und im Bebauungsplan explizit gesichert wurde.

Weitere aktuelle Nachweise streng geschutzter Arten im Planungsgebiet liegen nicht vor.

Die Untere Naturschutzbehtérde Dingolfing-Landau hat die Erstellung einer
artenschutzfachlichen Beurteilung empfohlen. Nach umfassender Abstimmung mit dem
Landratsamt Dingolfing-Landau wurde entschieden, das Thema Artenschutzrechtliche
Untersuchungen im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung vorzugehen, da eine
spezifische artenschutzrechtliche Prifung (saP) aufgrund der fortgeschrittenen
Jahreszeit nicht mehr fristgerecht durchgeflihrt werden konnte. Diese Vorgehensweise
dient dem Zweck, samtliche potenziellen Umweltrisiken unter Bertcksichtigung der
ungunstigsten  Annahmen  zu  identifizieren und durch  entsprechende
Schutzmalnahmen praventiv zu adressieren.

Im Anschluss und vom Bauleitplanverfahren unabhangig ist es mdglich eine
ordnungsgemale artenschutzrechtliche Priafung (SaP) gemaR den geltenden
Vorschriften durchzufiihren. Sollten die tatsachlichen Auswirkungen im Rahmen dieser
Prifung signifikant geringer ausfallen als in der Worst-Case-Betrachtung
angenommen, koénnen die ursprunglich festgelegten artenschutzrechtlichen
MaRnahmen durch ein Deckblatt modifiziert oder reduziert werden, um den
tatsachlichen Verhaltnissen gerecht zu werden.
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Bewertung / Planung:

Es kommt zur Neuversiegelung von bisher unbebautem Grunland und zum
Eingriff in ein gesetzlich geschitztes Biotop (7341-1149).

Die Beurteilung der Eingriffsintensitat und des Kompensationsbedarfs erfolgt im
Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Rosenau”, sowie Uber grinordnerische
Festsetzungen

Der im Plangebiet liegende Einzelbaum wird geschutzt und nicht entfernt.

Es erfolgt eine Zunahme siedlungsbedingter Storreize (Bewegung, Licht, Larm,
Versiegelung), jedoch innerhalb eines vorbelasteten Siedlungsraums.

Die Beeintrachtigung besonders schutzwurdiger Arten wird durch die
durchgeflihrte Worst-Case Betrachtung bertcksichtigt und entsprechende
Ausgleichsmalinahmen vorgesehen. Im Zuge der unabhangig
durchzufiihrenden saP in Anschluss an das Bauleitplanverfahren kénnten die
zu negativ eingeschatzten Beeintrachtigungen und die damit einhergehenden
Mafinahmen durch die genauen Erkenntnisse einer saP entsprechend
abgemindert werden.

MafRnahmen zur Habitataufwertung und Pflanzung heimischer Gehdlze sind auf
Bebauungsplanebene vorgesehen.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt | Anlagenbedingt | Betriebsbedingt | Zusammenfassung

Arten und | Mittel Mittel Mittel Mittel

Lebensraume (mit Kompensation
vertraglich)
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2.2.2.4. Schutzgut Boden / Geologie / Altlasten

Bestand:

Das Plangebiet befindet sich westlich des Ortsteils Mammingerschwaigen in der
Gemeinde Mamming und wird derzeit als Grinlandflache genutzt.

Laut Ubersichtsbodenkarte des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt (UBK25, MaRstab

1:25.000) ist im Planungsgebiet ausschlielllich folgende Boden-Legendeneinheit
vorhanden:

Sachdaten der Ubersichtsbodenkarte M 1:25.0000 des LfU

Legendeneinheit (Kurzname) |Legendentext

fast ausschlieRlich Pararendzina aus flachem
kiesfuhrendem Carbonatlehm (Flussmergel oder
Schwemmsediment) Uber Carbonatsandkies bis -
schluffkies (Schotter)

19a

Die Boéden am Standort zeichnen sich durch eine mittlere Nahrstoffverfugbarkeit und
einen sehr hohen Humusgehalt im Oberboden (8,8 %) aus, was grundsatzlich positive
Voraussetzungen fur die natlrliche Ertragsfahigkeit bietet. Gleichzeitig ist das
pflanzenverfiigbare Bodenwasser jedoch als sehr gering einzustufen, was die
Wasserversorgung von Pflanzen deutlich einschrankt. Der Boden ist nicht von Stau- oder
Haftnasse betroffen, das Grundwasser liegt in Uber 2 m Tiefe. Der Grobbodengehalt ist
vor allem im Untergrund sehr hoch, was auf eine kiesige bis steinige Substratstruktur
schlieBen lasst. Insgesamt ist die naturliche Ertragsfunktion damit als mittel bis
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eingeschrankt zu bewerten.

Ein archaologisch bekanntes Bodendenkmal befindet sich nicht im Plangebiet. Das
nachstgelegene Denkmal (D-2-7341-0031 ,Siedlung vor- und fruhgeschichtlicher
Zeitstellung®) liegt stdlich, auRerhalb des Geltungsbereichs.

Der Gemeinde Mamming sind keine Altlasten oder Altstandorte im Bereich des
Planungsgebiets bekannt.

Bewertung / Planung:

Die Umsetzung der Planung fuhrt zu einer teilweisen Versiegelung und
Bodenveranderung im derzeit unbebauten Bereich. Dadurch werden natirliche
Bodenfunktionen (Wasserriickhalt, Filterfunktion, Lebensraumfunktion) beeintrachtigt.

Um die Auswirkungen zu reduzieren, sind auf Bebauungsplanebene folgende
MafRnahmen vorgesehen:
e Festsetzung einer maximalen Grundflachenzahl (GRZ) zur Begrenzung der
Versiegelung
e Reduzierung von Erdbewegungen auf das notwendige Mal (z.B. bei
Verkehrsflachen und Gebauden)
e Vorgaben zum Gelandemodell zur Vermeidung unnétiger Auf-/Abtrage
e Verwendung wasserdurchlassiger Beldge im Bereich von Stellplatzen,
Lagerflachen und Zufahrten
e Schonende Behandlung des Mutterbodens geman § 202 BauGB und DIN 19731
(Trennung, Lagerung, Wiedereinbau)

Im Umgang mit moglicherweise noch nicht bekannten Bodendenkmalern ist Art. 8
BayDSchG zu beachten — Funde sind der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden.
Eingriffe im Nahbereich bekannter Denkmaler bedirfen einer denkmalrechtlichen
Genehmigung (§§ 6 und 7 BayDSchG).

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt | Betriebsbedingt | Zusammenfassung

Boden und | Gering/Mittel | Mittel Gering/Mittel Mittel
Geologie
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2.2.2.5. Schutzgut Wasser

Bestand:

Das Plangebiet liegt im Isartal, einem grof¥flachig als wassersensibel eingestuften
Bereich. Es befindet sich auBerhalb festgesetzter Uberschwemmungsgebiete oder
ausgewiesener Hochwassergefahrenflachen.

Die Isar (Fliedigewasser 1. Ordnung) verlauft ca. 2 km sudlich.

Das Gebiet liegt vollstandig innerhalb zweier offiziell abgegrenzter Einzugsgebiete der
offentlichen Wasserversorgung:

1. Kronawittau (Objektkennzahl: 2150724100001, Flache: 284,48 km?)

2. Podringerschwaige (Objektkennzahl: 2150734100003, Flache: 133,89 km?)
— beide unter Zustandigkeit des Wasserwirtschaftsamts Landshut.

Diese Einzugsgebiete wurden auf Basis hydrogeologischer Kriterien digital (i. d. R. im
Mafistab < 1:25.000) abgegrenzt und gelten als fachliche Grundlage fir
wasserwirtschaftliche Beurteilungen. Sie dienen dem Schutz der
Grundwasserressourcen fur bestehende Wassergewinnungsanlagen (WGA).

Das nachstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ,Mamming Br I-llI* liegt etwa 2,4 km
sudlich des Plangebiets.

Die Bdden bestehen aus porendurchlassigem Kies, Sand und Lehm mit variabler
Filterwirkung. GemaR Hydrogeologischer Karte (M 1:100.000):

Hydrogeologische Karte M 1:100.000 des LfU

Hydromorphe Merkmale | Klassifikation/ Hydrogeologische
der Legendeneinheit Gesteinsausbildung Eigenschaften /

Schutzfunktions-
eigenschaften

Quartar des Isartals Kies mit Sand; Machtigkeit | Grundwasserleiter mit
5bis 15 m hoher bis sehr hoher
Porendurchlassigkeit;(kf-

Werti. d. R. > 1*10-3 m/s)

sehr geringes
Filtervermogen

Am Standort Mamming liegt der Grundwasserspiegel voraussichtlich in 0 bis 3 m Tiefe
unter der Gelandeoberflache und weist eine Machtigkeit von etwa 3 bis 10 m auf. Laut
bodenkundlicher Auskunft liegt das Grundwasser in mehr als 2 m Tiefe an. Damit handelt
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es sich um ein grundwassernahes Gebiet. Die Grundwasserneubildung erfolgt auf
natirliche  Weise  Uber  versickerndes  Niederschlagswasser, da  keine
Stauwasserverhaltnisse vorliegen und der Boden nicht versiegelt ist.

Bewertung / Planung:

Das Plangebiet befindet sich innerhalb von 2zwei wasserwirtschaftlich
ausgewiesenen Einzugsgebieten.

Eine direkte Betroffenheit von Schutzzonen oder Trinkwasserschutzgebieten
liegt nicht vor, wohl aber eine relevante Lage im Einzugsbereich sensibler
Wassergewinnung.

Die Planung fihrt zu Versiegelung vormals unbebauter Flachen, wodurch die
naturliche Sickerleistung eingeschrankt wird.

Um negative Auswirkungen zu vermeiden, sind auf Bebauungsplanebene
folgende MalRnahmen vorgesehen:

o Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser

o Verwendung von sickerfahigen Belagen, wo maoglich

o Begrenzung der Grundflachenzahl (GRZ)

o Vermeidung direkter Eingriffe in den Grundwasserkorper
Bei unvermeidbaren Eingriffen in den GW-Kdrper (z. B. durch Tiefgriindung oder
Drainage) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Die Verdunstung (Evaporation) soll durch Begrinung und Pflanzung von
Baumen und Strauchern begulnstigt werden.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt | Betriebsbedingt | Zusammenfassung

Wasser Gering/Mittel | Mittel Gering/Mittel Mittel
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2.2.2.6. Schutzgut Klima / Luft

Bestand:

Das Klima in Mammingerschwaigen ist warm und gemafigt. Auch in den
niederschlagsarmsten Monaten fallt eine vergleichsweise hohe Niederschlagsmenge.
Das Klima wird gemal der Klassifikation nach Képpen-Geiger als Cfb-Klima eingestuft.
Die Jahresdurchschnittstemperatur betragt 9,7 °C, die jahrliche Niederschlagsmenge
liegt bei etwa 794 mm.

Die hochsten durchschnittlichen Monatstemperaturen treten im Juli mit 19,3 °C, die
niedrigsten im Januar mit —0,2 °C auf. Der relative Feuchtegehalt liegt im Jahresmittel
bei ca. 73 % mit Spitzenwerten im November (83 %) und dem Minimum im April (65 %).

Das Planungsgebiet befindet sich auf einer relativ ebenen Flache am Ortsrand von
Mammingerschwaigen. Aufgrund der offenen Lage besteht eine glnstige
Durchliftungssituation. Die bestehenden Grinlandbereiche tragen — je nach
Vegetationszustand — zur Kaltluftentstehung bei. Einzelne Gehdlzstrukturen wirken
zusatzlich luftfilternd und klimaregulierend.

Bewertung / Planung:

e Es st wahrend der Bauphase mit temporaren Emissionen und
Staubentwicklung durch Baustellenverkehr zu rechnen.

e Der Ruckgang der landwirtschaftlichen Emissionen (z. B. Dungung,
Bodenbearbeitung) wird durch neue Emissionsquellen ersetzt, insbesondere
durch Verkehr, Gebaudebeheizung und logistikbedingte Fahrten.

e In der naheren Umgebung befinden sich bereits Gewerbe-, Verkehrs- und
Siedlungsflachen, von denen klimatisch relevante Vorbelastungen ausgehen.

e Zur Vermeidung hoherer Hitzebelastung und Staubentwicklung sind im
Bebauungsplan Neupflanzungen von Baumen und Strauchern vorgesehen.

e Zum Erhalt des Mikroklimas sollen auch die Gebaudestellung, die
Durchgrinung des Gebiets und der Erhalt von Luftaustauschbahnen (Nord-Sud
| West-Ost) beitragen.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt | Betriebsbedingt | Zusammenfassung

Klima/Luft Gering/Mittel | Mittel Mittel Mittel
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2.2.2.7. Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Bestand:

Das Plangebiet liegt nordlich der Staatsstralte St 2074 und grenzt westlich an offene
Agrarflachen. Sudlich bildet die St 2074 mit begleitender Anbauverbotszone einen
sichtoffenen Ubergang zum StraRenraum. Die Topographie ist leicht geneigt, insgesamt
jedoch weitgehend eben (ca. 344—-348 m . NN).

Das Gebiet ist insbesondere von Suden (St 2074) und Westen gut einsehbar. Im Osten
erfolgt die Abgrenzung durch die bestehende Bebauung, im Norden schlief’en
Geholzbestande und ein gesetzlich geschiitztes Biotop an.

Bewertung / Planung:

Durch die Planung geht unbebaute Landschaft verloren, der Eingriff in das
Landschaftsbild ist jedoch durch Grunordnungsmalinahmen,
Hoéhenbegrenzungen und Gebaudestellung abgemildert.

Das Vorhaben erfolgt in einem bereits durch Infrastruktur und bestehende
Gewerbenutzung vorgepragten Bereich.

Mit der Festsetzung begriinter Dachflachen, Pflanzverpflichtungen und einer
landschaftsbildpragenden Anbauverbotszone wird die Einbindung in das
Umfeld unterstutzt.

Die Hbéhenentwicklung (GE 1 bis 13 m, GE 2 bis 15 m) erfolgt abgestuft, das
Landschaftsrelief bleibt erhalten.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt | Betriebs- | Zusammenfassung
bedingt
Landschaftsbild | Mittel Mittel Gering Mittel
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2.2.2.8. Schutzgut Schutzgebiete bzw. Kultur- und Sachgiiter

Bestand:

Innerhalb des Plangebiets liegen keine geschitzten Gebiete nach BNatSchG. Ein
gesetzlich geschuitztes Biotop befindet sich an der nérdlichen Grenze des Plangebietes
und wird im Kapitel ,Schutzgut Arten und Lebensrdume® behandelt.

Laut Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs keine
eingetragenen Bodendenkmaler oder Baudenkmaler. In unmittelbarer Nahe
nordwestlich des Vorhabens liegt das Bodendenkmal D-2-7341-0032 (,Verebneter
Burgstall des Mittelalters®), sowie siidlich das Bodendenkmal D-2-7341-0031 (,Siedlung
vor- und frihgeschichtlicher Zeitstellung“) auRerhalb des Geltungsbereichs.

Bewertung / Planung:

e Der vorhandene Biotopbereich wird im Rahmen des
Bebauungsplans berilcksichtigt, siehe Kapitel Arten und Lebensraume.

o Der Bereich liegt auerhalb denkmalrechtlich relevanter Schutzbereiche.

e Sollte es im Zuge der Erdarbeiten zu Funden kommen, greift die gesetzliche
Meldepflicht gemaR Art. 8 BayDSchG.

e Weitere MaRnahmen sind aus  Sicht des Denkmalschutzes
oder Naturschutzgebietsschutzes nicht erforderlich.

Wirkungsprognose:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt | Betriebs- | Zusammenfassung
bedingt

Schutzgebiete Gering/Mittel | Gering/Mittel Gering Gerin/Mittel

bzw. Kultur- und

Sachguter
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2.2.2.9. Wechselwirkungen

Durch die Planung ergeben sich Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
Schutzgitern, insbesondere Arten und Lebensrdume, Boden, Wasser sowie dem
Landschaftsbild.

Die bisherige Nutzung als Wiese wird aufgegeben, wodurch sowohl Lebensrdume als
auch bodenbezogene Funktionen wie Wasserruckhalt und naturliche Filterwirkung
beeintrachtigt werden.

Die geplante Versiegelung durch Bebauung und Verkehrsflachen wirkt sich dabei nicht
nur direkt auf den Boden aus, sondern beeinflusst auch die Wasserdurchlassigkeit und
damit das Schutzgut Wasser.

Die Wiese diente dartber hinaus als Lebensraum fir verschiedene Tier- und
Pflanzenarten, deren Bestand durch  Flachenverlust und zunehmende
Nutzungsintensitat gefahrdet sein kann.

Mit der gewerblichen Nutzung und der ErschlieBung ist zudem eine Zunahme von
Verkehr und betrieblichen Aktivitdten verbunden, wodurch es zu steigenden Emissionen
(Larm, Licht, Schadstoffe) kommt. Diese betreffen das Schutzgut Mensch ebenso wie
empfindliche Arten im angrenzenden Biotopbereich. Auch das Landschaftsbild wird
durch den Verlust vegetationsgepragter Flachen und die Errichtung technischer
Strukturen verandert.

Gleichzeitig kann durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung — abhangig von
der bisherigen Bewirtschaftungsintensitat — eine Verringerung von Nahrstoff- und
Pestizideintragen in Boden und Wasser eintreten, was sich lokal positiv auf das
Grundwasser und angrenzende sensible Bereiche auswirken kann.

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Malinahmen zur Eingrinung und zum
naturschutzfachlichen Ausgleich stellen eine wichtige Wechselwirkung dar: Nur bei
fachgerechter Anlage und dauerhafter Pflege kann die geplante Einbindung in das
Landschaftsbild und die 6kologische Funktion tatsachlich erreicht werden. Weitere tber
die genannten hinausgehende Wechselwirkungen zwischen Schutzgitern sind nach
aktuellem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans ,Rosenau®,
Deckblatt Nr. 3.

2.2.3. Umweltauswirkungen der Planung auf sonstige Umweltbelange gem.
§1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB

Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen der Planung auf sonstige
Umweltbelange gemall § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB betrachtet. Um Wiederholungen zu
vermeiden, wird auf bereits geprufte Schutzguter und Inhalte nicht erneut eingegangen.
Es erfolgt eine gezielte Erganzung um bislang nicht behandelte Belange.

Soweit sich einzelne Aspekte nicht aus dem Geltungsbereich des Flachennutzungsplans

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstralRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25



Begriindung 25.11.2025
Deckblattanderung FNP Nr. 18 ,Rosenau”
Gemeinde Mamming 33

ableiten lassen oder eine differenziertere Betrachtung erfordern, wird auf die
verbindliche Bauleitplanung verwiesen. Dies betrifft insbesondere folgende
Themenbereiche:

e Sachgerechter Umgang mit Abfallen und Abwassern

Die Behandlung dieser Belange erfolgt auf Bebauungsplanebene. Dort werden
sowohl die Abwasserbeseitigung als auch MalRnahmen zur geordneten

Entsorgung von Abfdllen im Detail geregelt. Auf Ebene des
Flachennutzungsplans ist eine inhaltliche Festlegung hierzu nicht vorgesehen.

e Nutzung von erneuerbaren Energien sowie sparsame und effiziente
Energienutzung
Auch dieser Aspekt ist Gegenstand der konkreten Bauleitplanung. Es ist
vorgesehen, auf Parzellenebene Festsetzungen und Hinweise zur Nutzung
regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik, Solarthermie) zu verankern. Die
Ausweisung eines Gewerbegebiets im Flachennutzungsplan schliet die
Nutzung entsprechender Technologien grundsatzlich nicht aus.

o Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete

Natura-2000-Gebiete sind im raumlichen Umgriff des Geltungsbereichs nicht
vorhanden. Eine Betroffenheit europaischer Schutzgebiete nach FFH- oder
Vogelschutzrichtlinie  kann somit ausgeschlossen werden. Negative
Auswirkungen auf Schutzziele oder -zwecke bestehen nicht.

o Anfalligkeit fir schwere Unfélle und Katastrophen

Aspekte des Katastrophenschutzes, etwa hinsichtlich Hochwasser,
Industrieunfallen oder kritischer Infrastrukturen, werden im Rahmen der
Bebauungsplanung naher betrachtet. Auf Ebene des Flachennutzungsplans
bestehen keine Hinweise auf eine besondere Anfalligkeit des Vorhabens fir
schwere Unfalle oder Naturkatastrophen.

2.3. Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchfiihrung und Durchfiihrung der Planung

2.3.1. Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Im Falle der Nichtdurchfiihrung der Planung (Nullvariante) bliebe der aktuelle Zustand
der Flache erhalten. Kurzfristig waren keine Veranderungen zu erwarten; die derzeitige
Darstellung als Sondergebiet ,Kiesabbau, Kiesverarbeitung, Rohstoffzentrum® im
rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Gemeinde Mamming wirde weiterhin Bestand
haben.

Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wirden unterbleiben,
bestehende naturrdumliche Strukturen und Biotope blieben erhalten.

Allerdings konnte der nachweislich bestehende Bedarf an zusatzlichen
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2.4.

Gewerbeflachen nicht gedeckt werden. Dies wirde die wirtschaftliche Entwicklung der
Gemeinde Mamming hemmen, Erweiterungsvorhaben ortsansassiger Betriebe
einschranken und mdglicherweise zur Abwanderung von Unternehmen fihren. In der
Folge miuisste nach Alternativstandorten gesucht werden, was zu einem erhdhten
Flachenverbrauch und moglicherweise starkeren Eingriffen in ékologisch wertvollere
Raume an anderer Stelle fuhren kénnte.

2.3.2. Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfuhrung der Planung erfolgt eine Nutzung der Flache als Gewerbegebiet
gemal den Festsetzungen des Bebauungsplans ,Rosenau” Deckblatt Nr. 3.

Kurzfristig kommt es durch die Bebauung und ErschlieBung zu Eingriffen in Boden,
Wasserhaushalt, Landschaftsbild sowie in artenschutzrelevante Strukturen. Auch ein
gesetzlich geschitztes Biotop im ndérdlichen Bereich des Geltungsbereichs wird in
Anspruch genommen. Diese Auswirkungen werden durch entsprechende
KompensationsmalRnahmen gemal § 1a BauGB ausgeglichen.

Mittel- bis langfristig ist mit einer 6kologischen Aufwertung zu rechnen: Die Entwicklung
offentlicher und privater Grunflachen, extensive Dachbegrinungen, die Herstellung
strukturreicher Ersatzflachen sowie landschaftspflegerische Malinahmen tragen zur
Stabilisierung und dkologischen Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts bei.

Durch die konsequente Umsetzung der festgesetzten Malnahmen zur
Eingriffsminimierung und Kompensation kann das verbleibende
Beeintrachtigungspotenzial erheblich reduziert werden. Die Eingriffe gelten damit unter
Berlcksichtigung  der  geplanten  AusgleichsmaRnahmen  als  insgesamt
umweltvertraglich.

MaBRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich

2.4.1. MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen werden in der vorliegenden Unterlage im
Kapitel 2.2.2 Bestandsaufnahme, Bewertung und Beschreibung der
Umweltauswirkungen der Planung beschrieben.

2.4.2. Art und MaB von unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen

Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung kommt es zu unvermeidbaren Eingriffen
in das bestehende Landschaftsbild sowie in Boden- und Biotopstrukturen. Insbesondere
ist der Verlust unbebauter Landschaftsflache sowie die Versiegelung bisher
vegetationsgepragter Bereiche festzustellen. Dartber hinaus wird ein im ndrdlichen Teil
des Geltungsbereichs liegendes, gesetzlich geschitztes Biotop gemal § 30 BNatSchG
in Anspruch genommen, was als erhebliche Beeintrachtigung der &kologischen
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Funktionen des Naturhaushalts zu bewerten ist.

Die mit der baulichen Nutzung einhergehenden Auswirkungen betreffen vor allem die
Schutzgliter Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen sowie das Landschaftsbild. Auch
mikroklimatische Funktionen gehen partiell verloren. Um diese Beeintrachtigungen
fachgerecht  zu kompensieren, wurden im Bebauungsplan gezielte
Ausgleichsmalinahmen festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem die Anlage von
strukturreichen Ersatzflachen, die Entwicklung naturnaher Grinrdume sowie
Pflanzgebote auf  privaten Grundstticken. Flachdachbegriinungen und
wasserdurchlassige Belage auf Erschlielungs- und Stellplatzflachen erganzen die
Kompensation durch funktionale Ruckhalte- und VersickerungsmalRnahmen.

Der erforderliche Ausgleichsbedarf wurde auf Grundlage des Bewertungsverfahrens fir
das Schutzgut ,Arten und Lebensraume“ berechnet und betragt rund 32.400
Wertpunkte. Die entsprechenden Malnahmen sind im Bebauungsplan flachenmaRig
und qualitativ eindeutig festgelegt. Ziel ist es, durch gezielte landschaftsplanerische
Maflinahmen nicht nur einen rechnerischen Ausgleich zu schaffen, sondern auch
langfristig neue Lebensraume zu etablieren und die Eingriffe in das Landschaftsbild
sowie in 6kologische Zusammenhange auf ein vertretbares Mal} zu begrenzen.

2.4.3. Eingriffsregelung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Rosenau® erfolgt ein planungsrechtlich
relevanter Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a BauGB sowie des § 15
BNatSchG. Die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts sowie das
Erscheinungsbild des Landschaftsraums werden durch die Inanspruchnahme
unbebauter Flachen, durch Bodenversiegelung und durch bauliche Veranderungen
nachhaltig beeintrachtigt.

Die Ermittlung des Eingriffs und der daraus resultierenden Kompensationsbedarfe
erfolgte auf Grundlage der einschlagigen naturschutzfachlichen Bewertungsmethoden
und orientiet sich am Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz. Die Bewertung des Schutzguts
»2Arten und Lebensraume” wurde geman anerkannter Verfahren vorgenommen.

Dabei wurde der Ausgleichsbedarf in Wertepunkten (WP) beziffert und betragt — nach
Abminderung durch Planungsfaktoren - 32.412,00 WP.

Zur Kompensation des Eingriffs werden innerhalb und im raumlich-funktionalen
Zusammenhang des Geltungsbereichs AusgleichsmalRnahmen umgesetzt, die dem
Mafstab und der Eingriffswirkung angemessen gegenuberstehen. Dies umfasst unter
anderem die Entwicklung standorttypischer, extensiv gepflegter Grunflachen, die
Foérderung der Biotopvernetzung, die Herstellung neuer Strukturelemente sowie die
Verwendung ausschlief3lich autochthoner Gehdlzarten.
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Die Umsetzung dieser MaRnahmen erfolgt gemall den Festsetzungen des
Bebauungsplans, wobei sowohl das zeitliche als auch das rdumliche Wirkungsgeflge
bertcksichtigt wird. Die MaRBnahmen wurden naturschutzfachlich abgestimmt und
unterliegen der Uberwachung durch die zusténdige Untere Naturschutzbehérde. Die
Bilanzierung samtlicher relevanter Eingriffe erfolgt nach Rlcksprache mit der Unteren
Naturschutzbehérde im zugehoérigen Umweltbericht auf Ebene des Bebauungsplans
auf Grundlage der Worst-Case Betrachtung.

2.4.3.1. Art des Eingriffs und Faktorenwahl

Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung fur das Gebiet ,Rosenau” wurde die Art des
Eingriffs auf Grundlage der aktuellen Bestandsnutzung sowie der naturschutzfachlichen
Bewertung gemall den Vorgaben des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsregelung
bestimmt. Das Plangebiet umfasst Gberwiegend genutzte Grinlandflachen mit geringer
strukturreicher Auspragung. Erganzt wird es durch einzelne lineare Saumstrukturen
sowie einen im nordlichen Bereich gelegenen Biotopstreifen.

Fur die Bewertung des Schutzguts ,Arten und Lebensrdume® wurden die betroffenen
Flachen in Wertstufen differenziert eingeteilt. Die intensiv genutzten Grinflachen wurden
als Flachen mit geringer Bedeutung eingestuft und mit einem Wertpunktansatz von 3
WP pro Quadratmeter bewertet. Der gesetzlich geschitzte Biotopbereich im Norden des
Plangebiets wurde aufgrund seiner 6kologischen Ausstattung, Strukturvielfalt und
Funktion im Naturhaushalt als Flache mit hoher Bedeutung klassifiziert und mit 12 WP
pro Quadratmeter bewertet.

Insgesamt ergibt sich auf Grundlage der Wertermittlung gemaf der standardisierten
naturschutzfachlichen Bewertungsmatrix ein Ausgleichsbedarf von rund 40.515
Wertpunkten. Unter Anwendung planungsbedingter Abminderungsfaktoren —
beispielsweise flr extensive Flachdachbegrinungen, die Begrinung privater
Freiflachen, wasserdurchlassige Oberflachenbefestigungen und die Rickhaltung von
Regenwasser — konnte der rechnerische Ausgleichsbedarf auf 32.412,00 Wertpunkte
reduziert werden.

Die Ermittlung und  Bilanzierung des  Eingriffs sowie die Herleitung
des Kompensationsbedarfs erfolgten im Rahmen des Umweltberichts zum
Bebauungsplan ,Rosenau“ auf Basis der gultigen Methodik. Die zugehdrigen

Ausgleichsmalinahmen sind rdumlich und inhaltlich verbindlich festgelegt und werden
innerhalb eines Jahres nach Baubeginn umgesetzt.
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2.4.3.2. Ausgleichsflache

Das Planungsgebiet ,Rosenau® umfasst Uberwiegend intensiv genutzte Grinflachen
sowie Saumstrukturen entlang bestehender Wege und vereinzelt vorkommender
Geholzbestande. Im Rahmen der Eingriffsregelung sind ausschliefilich jene Flachen zu
bilanzieren, auf denen durch die Umsetzung des Bebauungsplans tatsachliche Eingriffe
in Natur und Landschaft erfolgen.

Die Bewertung des Kompensationsbedarfs erfolgte gemall den Vorgaben des
Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsregelung auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung. Die hierfur maf3geblichen Faktoren — etwa Flachennutzung, Wertigkeit
des Ausgangszustands, Intensitat des Eingriffs und potenzielle Beeintrachtigungen —
wurden projektbezogen bestimmt und bei der Ableitung des erforderlichen
Ausgleichsumfangs bertcksichtigt.

Die AusgleichsmalRnahmen selbst sind im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. Sie
werden sowohl innerhalb des raumlichen Zusammenhangs zum Plangebiet umgesetzt
als auch durch Abbuchung von einem Okokonto bereitgestellt. Sie bestehen
insbesondere aus der Anlage strukturreicher Ersatzlebensrdume, der naturnahen
Gestaltung offentlicher und privater Grinflachen sowie der Forderung der 6kologischen
Durchlassigkeit.

Die konkrete Bilanzierung des Eingriffs und die Festlegung der Ausgleichsflachen
erfolgten auf Grundlage der naturschutzfachlichen Bewertungsmatrix. Dabei wurden fir
die betroffenen Teilflachen die jeweiligen Eingriffsintensitaten und funktionalen Verluste
ermittelt, um eine sachgerechte und zielgerichtete Kompensation im Rahmen des
Bebauungsplans zu gewahrleisten.

Die Umsetzung der MalRnahmen erfolgt fristgerecht und unterliegt der Kontrolle durch
die zustandige Untere Naturschutzbehérde. Eine Sicherung Uber textliche
Festsetzungen sowie eine zeitnahe Herstellung — spatestens innerhalb eines Jahres
nach Inbetriebnahme der Erschliefungsmallinahmen — ist gewahrleistet.

2.4.3.3. Eingriffs- und Ausgleichsbilanz

Die detaillierte Betrachtung zur Ausgleichsbilanz ist dem Umweltbericht der
Deckblattdnderung Nr. 3 des Bebauungsplans ,Rosenau” zu entnehmen.
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2.5. Standortwahl, Planungsalternativen, Abwagung - Monitoring

2.5.1. Standortwahl

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zur Planung hat die Gemeinde
Mamming verschiedene Optionen zur Ausweisung zusatzlicher Gewerbeflachen gepruft.
Aufgrund  begrenzter innerortlicher Flachenverfugbarkeit sowie bestehender
Eigentumsverhaltnisse kamen potenzielle Flachen im Innenbereich nicht in Betracht. Die
Erweiterung westlich von Mammingerschwaigen stellt aus Sicht der Gemeinde eine
geeignete und stadtebaulich sinnvolle Lésung dar.

Der gewahlte Standort ist durch seine unmittelbare Lage am bestehenden
Gewerbegebiet, die sehr gute Anbindung an die Staatsstral’e St 2074 sowie die Nahe
zur Bundesstralte B 20 und Autobahn A 92 verkehrlich hervorragend erschlossen. Die
Lage auRerhalb festgesetzter Uberschwemmungsgebiete sowie groRflachiger
Schutzgebiete wird zusatzlich als positiver Standortfaktor gewertet.

Fur die Standortwahl sprechen insbesondere:

¢ Verfugbarkeit und planungsrechtliche Sicherung der Flache
e Stadtebaulich sinnvolle Arrondierung des bestehenden Gewerbegebiets
,Rosenau”

o Direkter Anschluss an das Uberortliche Verkehrsnetz (St 2074, B 20, A 92)
e Keine Uberschneidung mit flachenhaft geschiitzten Landschafts- oder
Naturschutzgebieten

Im nérdlichen Plangebiet befindet sich jedoch ein gesetzlich geschitztes Biotop gemaf
§ 30 BNatSchG / Art. 16 BayNatSchG, das durch die Planung teilweise betroffen ist. Der
Eingriff in diesen Bereich wurde im Rahmen der Umweltprufung als erheblich eingestuft
und ist daher ausgleichspflichtig. Die Auswirkungen auf Naturhaushalt und
Landschaftsbild werden durch spezifische Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmal3nahmen reduziert, die im landschaftspflegerischen Begleitplan
sowie im Umweltbericht detailliert dargelegt sind.

Zudem wurde der Erhalt eines landschaftsbildpragenden Einzelbaums im westlichen
Plangebiet verbindlich festgesetzt.

Unter Berucksichtigung der oben genannten Faktoren — insbesondere der geringen
Okologischen Wertigkeit der Ubrigen Flache — bewertet die Gemeinde den Standort als
insgesamt umweltvertraglich und funktional geeignet fiir die beabsichtigte bauliche
Entwicklung. Die Wahl des Standorts beruht auf einer fachlich begriindeten Abwagung
zwischen den Belangen von Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsférderung sowie Natur-
und Landschaftsschutz.
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2.5.2. Beriicksichtigung der Umweltbelange in der Abwagung

Im Rahmen der vorbereitenden Planungen wurden Umweltbelange bereits friihzeitig
bertcksichtigt. Empfindliche Bereiche - insbesondere solche mit hohem
naturschutzfachlichem Wert oder bestehendem Schutzstatus — wurden hinsichtlich ihrer
Eignung als Gewerbeflache eingehend gepruft. Flachen mit offensichtlichen
Nutzungskonflikten oder erheblichen 0kologischen Einschrankungen wurden als
Standortalternativen ausgeschlossen.

Fur das geplante Gewerbegebiet ,Rosenau — Deckblatt Nr. 3“ wurde eine Flache
gewahlt, die — mit Ausnahme eines gesetzlich geschiitzten Biotops im Norden — keine
grol¥flachigen Beeintrachtigungen schutzwirdiger Bereiche erwarten lasst. Der Eingriff
in das betroffene Biotop wurde hinsichtlich Ausmal, Notwendigkeit und
Kompensationsfahigkeit detailliert untersucht und bewertet.

Die Gemeinde Mamming stellt sicher, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen
Vermeidungs-, Minimierungs- und AusgleichsmalRnahmen im weiteren Verfahren
konkretisiert und umgesetzt werden. Die umweltrelevanten Aspekte wurden bereits bei
der Standortwahl berticksichtigt und im Rahmen der Abwagung nach § 1 Abs. 6 BauGB
umfassend gewdurdigt.

Die Fortschreibung und Detaillierung des Umweltberichts erfolgt im weiteren Verlauf des
Bauleitverfahrens und berticksichtigt dabei sowohl die Ergebnisse der Umweltprifung
gemal § 2 Abs. 4 BauGB als auch die fachlichen Stellungnahmen im Rahmen der
Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange.

2.5.3. MaBnahmen zur Uberwachung — Monitoring

Gemal § 4 Abs. 3 BauGB sind die zustandigen Behdrden verpflichtet, die Gemeinde
Mamming zu unterrichten, sofern ihnen Erkenntnisse Uber erhebliche — insbesondere
unvorhergesehene — nachteilige Umweltauswirkungen im Zuge der Durchfihrung des
Bauleitplans vorliegen.

Die Planung sieht eine orientierende Uberwachung vor, die sich an den betroffenen
Schutzgltern, den Wirkfaktoren der Planung sowie an den festgesetzten Malihahmen
orientiert. Aus heutiger Sicht sind — unter Berlcksichtigung der vorgesehenen
Vermeidungs- und Ausgleichsmallnahmen — keine erheblichen negativen
Umweltauswirkungen zu erwarten.

Fir das Plangebiet wird eine artenschutzrechtliche Fachstellungnahme eingeholt. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Laufe des Verfahrens in die Festsetzungen
des Bebauungsplans eingearbeitet und bei der Abwagung der Umweltbelange
berucksichtigt.

Die Umsetzung und Wirksamkeit der im Bebauungsplan festgesetzten griinordnerischen
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MalRnhahmen — insbesondere hinsichtlich  Artenschutz, Pflanzgebote und
Biotopkompensation — ist bei jeder baulichen MaRnahme durch die Gemeinde

2.6.

Mamming, ggf. in Zusammenarbeit mit dem Planungsbiro oder einer 6kologischen
Baubegleitung, zu Uberprifen.

Etwaige notwendige Anpassungen, z. B. infolge unvorhersehbarer Entwicklungen im
Gelande oder neuer fachlicher Erkenntnisse, werden im Rahmen der
Vollzugsverantwortung der Gemeinde gemal § 1 Abs. 7 BauGB berlcksichtigt.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Mit dem Bebauungsplan ,Rosenau — Deckblatt Nr. 3“ erfolgt eine mafvolle und
umweltvertragliche Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets westlich des Ortsteils
Mammingerschwaigen in der Gemeinde Mamming. Der Plan reagiert auf eine
nachgewiesene Nachfrage nach gewerblichen Bauflachen im Gemeindegebiet,
insbesondere durch konkrete Anfragen ortsansassiger Betriebe.

Das ca. 2,2 ha grof3e Plangebiet umfasst Uberwiegend intensiv genutzte Grinflachen
sowie kleinere Grinlandbereiche und Gehdlzstrukturen. Im nérdlichen Bereich befindet
sich ein gesetzlich geschiitztes Biotop gemal § 30 BNatSchG, dessen Beeintrachtigung
durch geeignete Mallnahmen minimiert und ausgeglichen werden soll. Die Ubrigen
Flachen weisen eine vergleichsweise geringe naturschutzfachliche Wertigkeit auf.

Der Bebauungsplan schlief3t unmittelbar an bestehende gewerbliche Nutzungen an und
nutzt die hervorragende Verkehrsanbindung Uber die Staatsstrafle St 2074, mit direkter
Anbindung an die B 20 und A 92. Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfassende
Aussagen zu Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen sowie zur Grunordnung
getroffen. Die Umsetzung erfolgt durch festgesetzte Pflanzungen, extensive
Pflegekonzepte sowie durch die Herstellung neuer Lebensrdume fir Flora und Fauna.

Nicht vermeidbare Eingriffe — insbesondere in das gesetzlich geschutzte Biotop —
werden vollstdndig durch geeignete Kompensationsmalinahmen innerhalb des
raumlichen Zusammenhangs und durch Abbuchung von einer Okokontoflache
ausgeglichen. Das Plangebiet wird damit stadtebaulich sinnvoll entwickelt und
gleichzeitig in die umgebende Landschaft integriert.

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung wird im Rahmen einer Worst-Case Betrachtung

abgehandelt und ggf. dann im Nachgang durch ein Deckblatt den tatsachlich unabweisbaren

Anforderungen angepasst.

Die nachfolgende Bewertung zeigt eine moderate Gesamtbelastung, die durch
AusgleichsmalRnahmen kompensiert werden kann:
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Schutzgut Baubedingt |Anlagenbedingt [Betriebsbedingt |Zusammenfassung
Flache Gering Mittel Gering/Mittel Mittel
Mensch  /
Immissionen
Gering Mittel Mittel Mittel/vertraglich
Arten  und
Lebensrdume
Mittel Mittel Mittel Mittel
Boden /
Geologie Gering/Mittel |Mittel Gering/Mittel Mittel
Wasser Gering/Mittel |Mittel Gering/Mittel Mittel
Klima / Luft Gering/Mittel |Mittel Mittel Mittel
Landschaftsbild |Mittel Mittel Gering Mittel
Schutzgebiete / . . . . . ) )
Gering/Mittel |Gering/Mittel Gering Gering/Mittel

Kulturglter

Erste Blrgermeisterin

Irmgard Eberl

Maximilian Able B.Eng.

OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
WeidenstralRe 72, 94405 Landau/ Isar — Tel.: 09951/ 69 01- 0, Fax.: 09951/ 69 01- 25



	01Deckblatt FNP-Plan..pdf (p.1)
	02-Begründung mit Umweltbericht FNP-Plan.pdf (p.2-42)

